
Schreibwettbewerb 2024 - Songtext-Wettbewerb “Stimmen der Zukunft”

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

„Stimmen der Zukunft/ Voices of Future“ (im Folgenden „Song Contest“) ist ein Schreibwettbewerb
aus dem Jahr 2024 für Regensburg, bei dem eine professionelle Song-Produktion zu gewinnen ist.

Veranstalter des Song Contests ist KulTür Regensburg e.V.

Die Bewerbung zur Teilnahme am Song Contest kann ausschließlich online erfolgen und richtet sich
nach den folgenden Bestimmungen:

1. Zum Wettbewerb Schreibwettbewerb “Stimmen der Zukunft”/“Voices of Future!“

→ Gesucht werden inspirierende Songtexte von jungen Menschen im Alter von 14 bis 26 Jahren, die
nicht bei der GEMA oder anderen Verbänden als Künstler:innen oder Autor:innen registriert sind.

→ Das Thema „Stimmen der Zukunft“ impliziert beispielsweise Fragen nach den eigenen „Stimmen,
Hoffnungen und Visionen zur Zukunft“ als Gruppe oder einzelne(r).

→ Die Texte können in jeglicher Sprache verfasst werden, vorausgesetzt wird aber, dass eine
adäquate und korrekte Übersetzung ins Deutsche oder ins Englische mit eingereicht wird.

→ Die Wahl des Musikstils ist dem Bewerber freigestellt. Eine instrumentale Begleitung ist nicht
Voraussetzung für die Teilnahme am Song Contest.

→ Zu gewinnen gibt es eine Vertonung und professionelle Studioaufnahme des Songs in Begleitung
von Musiker:innen und mit Aufnahme und Einspielung des Songs im Studio, sowie die
Präsentation und Auszeichnung der Songtexte bei der Abschlussveranstaltung.

→ Falls die Preisträger nicht selbst im Studio stehen möchten, werden regionale Musikschaffende
den Song vertonen. Der zweite und der dritte Platz werden ebenfalls ausgezeichnet. Die
Preisverleihung findet am Abend des 29. November 2024 im W1-Zentrum für junge Kultur statt.

2. Folgende Mindestvoraussetzungen bestehen:
→ Der Songtext muss sich mit dem Thema „Stimmen der Zukunft“ auseinandersetzen.
→ Der Songtext soll so gestaltet sein, dass eine Vertonung maximal 3:50 Minuten lang sein kann.
→ Der Songtext muss neu geschrieben sein und darf in ähnlicher oder gleicher Form (Text/Musik)

nicht schon einmal an einem anderen Wettbewerb teilgenommen haben.

3. Wer kann teilnehmen?
→ Am Song Contest können Teilnehmende aus der Region Regensburg im Alter von 14 bis 26

Jahren teilnehmen.
→ Bei Minderjährigen müssen die gesetzlichen Vertreter der Teilnahme zustimmen und die am Ende

dieser Teilnahmebedingungen stehende Einverständniserklärung unterschreiben und einreichen.
→ Teilnehmen können Einzelpersonen oder beliebig große Gruppen von Schüler:innen,

Klassengemeinschaften oder Studierende sein.
→ Personen, die vertraglich bereits an eine Verwertungsgesellschaft (zum Beispiel GEMA)

gebunden sind, können leider nicht am Song Contest teilnehmen, es sei denn, sie legen für
ihren Beitrag eine Ausnahmegenehmigung der Verwertungsgesellschaft vor.

→ Als Teilnehmende gelten ausschließlich die zur Teilnahme am Song Contest bis zum
Einsendeschluss (siehe Ziffer 4) angemeldeten Personen; weitere Teilnehmende können nach
Einsendeschluss nicht nachgemeldet werden.

4. Wie kann man teilnehmen?
→ Die Einreichung von Texten für den Song Contest erfolgt per E-Mail.
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→ Ab dem 15.10.2024 gibt der Veranstalter, bestehend aus einer fachlichen Jury, die in die letzte
Runde gehenden 15 nominierten Songtexte bekannt.

→ Die finale Bekanntgabe der Preisträger*innen findet bei der Abschlussveranstaltung am
29.11.2024 im W1- Zentrum für junge Kultur statt.

→ Die Registrierung und die Einreichung der Beiträge erfolgt über die KulTür-Projekthomepage unter
www.kultuer-regensburg.de/projekte/schreibwettbewerb/. Im Online-Formular werdet ihr gebeten,
Angaben zu eurer Person und eurem Song zu machen, sowie den Songtext und die
Einverständniserklärung hochzuladen.

4.1. Für eine Teilnahme müssen folgende Dateien hochgeladen werden:

Einreichen der Online-Song Contest-Bewerbung unter:
www.kultuer-regensburg.de/projekte/schreibwettbewerb/
1. Absenden des Online-Anmeldeformulars unter:
Einreichen der folgenden Dokumente unter:
2.
3. Der Song als Textdatei in Dokument Form (doc oder odt) und als PDF-Format mit eindeutiger

Autorenkennzeichnung bzw. Nennung.
4. Wenn Teilnehmende als Gruppe oder Klasse teilnehmen, benötigen wir eine zusätzliche

tabellarische Aufstellung mit Namen und Geburtsdaten aller Gruppenmitglieder.
5. Die Abgabe und Zustimmung der Einverständniserklärung zur Songteilnahme.
6. Bei minderjährigen Teilnehmenden oder Schülergruppen, die minderjährig sind, die vom

gesetzlichen Vertreter unterschriebene Einverständniserklärung.

4.2. Folgendes bitte beachten:
→ Der Songtext soll so gestaltet sein, dass eine Vertonung maximal 3:50 Minuten lang sein kann.
→ Text und Musik müssen in allen Teilen eigens von den Teilnehmenden geschrieben

beziehungsweise komponiert und dementsprechend verwertungs- und lizenzfrei sein. Dies
bedeutet, dass für das gesamte Werk kein Berechtigungsvertrag mit einer
Verwertungsgesellschaft geschlossen wurde.

→ Die Urheberschaft für den Song/die Musik bleibt bei euch, aber KulTür Regensburg e.V. erhält
umfassende Nutzungsrechte daran (siehe zum Umfang der Rechteübertragung unter Ziffer 11
Nutzungsrechte).

→ Weitere wichtige Hinweise für Schreibende:
● Wenn ihr eine tolle Idee für einen Song aber keine Möglichkeit habt, euer gewünschtes

musikalisches Arrangement umzusetzen, könnt Ihr trotzdem am Song Contest teilnehmen!
Musiker:innen werden euch im Falle des Gewinns in einem eigenen Song Coaching helfen,
den Song zu vertonen und einzuspielen oder ggf. für Euch einzusingen.

● Zur erfolgreichen Teilnahme müsst ihr eure persönlichen Daten angeben, bevor ihr den Song
hochladen könnt. Wir benötigen von euch eine gültige E-Mail-Adresse sowie eine
Telefonnummer, über die wir mit euch während der gesamten Laufzeit des Song Contests
kommunizieren können.

● Ihr und gegebenenfalls eure gesetzlichen Vertreter müsst diesen Teilnahmebedingungen
zustimmen, um am Song Contest teilnehmen zu können.

● Es ist möglich, pro Band/Person mehrere Songs einzureichen. Alle Personen, die an der
Erarbeitung des Songs beteiligt waren, müssen die Teilnahmebedingungen erfüllen und im
Rahmen der Beitragseinreichung als Teilnehmende angemeldet werden. Bei einer
Band/Gruppe benötigen wir also die Daten aller Teilnehmenden in der Band/Gruppe.

5. Zeitraum für die Einreichung der Texte
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→ Start: 15. Mai 2024, 12:00 Uhr
→ Einsendeschluss: Donnerstag, 30. Juni 2024, 12:00 Uhr

6. Gewinne und Preisvergaben
→ Erster Preis: eine professionelle Produktion des Songs im Studio mit vorausgehendem Coaching

und Publikation des fertiggestellten Songs über alle Social Media Kanäle von KulTür Regensburg
e.V. und Präsentation bei der Preisverleihung.

→ Zweiter bis fünfter Preis: Präsentation des Songtextes bei der Abschlussveranstaltung, Publikation
des Songtextes über alle Social Media Kanäle von KulTür Regensburg e.V.

→ Sonderpreis: Wir behalten uns vor, nach Möglichkeit einen Sonderpreis für besonders innovative,
inklusive und integrative Songs zu vergeben. Publikation des Songs über alle Social Media Kanäle
von KulTür Regensburg e.V.

→ Zusätzlich erhält jede/r Preisträger:in eine personalisierte Urkunde.
→ Die Übertragung des Gewinns/des Preises auf Dritte ist ausgeschlossen.

7. Verfahren
→ Nach dem Eingang aller notwendigen Bewerbungsunterlagen wird geprüft, ob der Song den

Teilnahmebedingungen entspricht und kein Ausschlusskriterium vorliegt (siehe Ziffer 10
„Unzulässige Inhalte“ bis Ziffer 13 „Ausschluss“).

→ Sofern kein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen feststellt wird, wird der Song
aufgenommen und ab dem 01.07.2024 einer professionellen Jury vorgelegt.

→ KulTür Regensburg e.V. ist nicht verpflichtet, einen Beitrag zu veröffentlichen, welcher nach dem
Ergebnis ihrer Prüfung nicht den Teilnahmebedingungen entspricht.

8. Jury und Auswahlvorgehen
→ Nach dem Einsendeschluss am 30. Juni 2024 werden alle eingereichten Songs einer Jury,

bestehend aus Kulturvertretenden, Musiker:innen und Produzenten aus der Region, vorgelegt,
die daraus eine Nominiertenliste der 15 besten Songs erstellt.

→ Aus diesen 15 nominierten Finalisten wählt die Jury anschließend die TOP 5-Auswahl sowie den
Hauptpreis. Die Nominierten werden ab Oktober 2024 per E-Mail benachrichtigt.

→ Die Ergebnisse der Jury werden im Oktober 2024 bekannt gegeben. Die Preisträger:innen
werden per E-Mail benachrichtigt.

→ Bekommen wir innerhalb von 10 Werktagen nach Absenden unserer E-Mail- Benachrichtigung
keine Rückmeldung, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird durch die Jury eine/n
neue/n Preisträger:in bestimmt.

9. Bewertungskriterien
Die Jury bewertet die eingereichten Songs nach inhaltlichen und musikalischen Kriterien.
→ Der Text wird zum Beispiel danach bewertet, ob und wie er die Themen „Stimmen der

Zukunft/Voices of Future“ aufgreift und ob er in klarer und verständlicher Sprache verfasst ist.
→ Weitere Kriterien sind der künstlerische Wert des Textes (Wortwahl, Bilder, Aufbau und Stil) und

die Originalität (sowohl hinsichtlich der Form als auch hinsichtlich der Inhalte).
→ Soweit eine musikalische Idee mit eingereicht wird, werden Musikalität, Interpretation und

Umsetzungsmöglichkeit sowie Entwicklungspotential miteinbezogen. Entwicklungspotential
bedeutet, dass wir auch „unfertige“, noch nicht perfekt ausgeführte Beiträge berücksichtigen und
danach bewerten, ob wir in ihnen Entwicklungsmöglichkeiten erkennen.

→ Die Beiträge, die in partnerschaftlicher Zusammenarbeit entstanden sind, werden zusätzlich
danach bewertet, inwiefern die Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattgefunden hat. Es sollte
beispielsweise erkennbar sein, dass die Teilnehmenden bspw. unterschiedlicher Sprachen jeweils
in gleichem Maß an der Entstehung des Songs beteiligt waren und ein gemeinsamer Austausch
über das gewählte Thema stattgefunden hat, der unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt.
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Die Teilnehmenden können uns auch gerne Stories zur Entstehung und dem Hintergrund des
Songtextes zusenden, die Jury bewertet jedoch lediglich die Textversionen. Die Bewertung erfolgt
im Rahmen der genannten Kriterien ausschließlich im freien Ermessen der Jury.

10. Unzulässige Inhalte
→ Beiträge, die Vorurteile beziehungsweise positive oder negative Stereotypen bedienen oder

falsche historische Angaben enthalten, werden nicht berücksichtigt.
→ Auch darf die Teilnehmerin oder der Teilnehmer nicht mit Texten, Fotos, Videos oder

Tonaufnahmen teilnehmen, die gegen die guten Sitten oder sonst gegen geltendes Recht
(insbesondere Urheber-, Marken- und Namensrechte Dritter) verstoßen.

→ Es dürfen insbesondere keine Texte, Fotos, Videos oder Tonaufnahmen veröffentlicht werden, die
strafrechtlich relevante, pornografische, jugendgefährdende, ordnungswidrige, rassistische,
gewaltverherrlichende oder solche Inhalte enthalten, die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen
können.

→ Ebenfalls dürfen keine Texte, Fotos, Videos oder Tonaufnahmen hochgeladen werden, die Dritte,
deren Produkte, Dienstleistungen und/oder Kennzeichen bewerben.

→ Die Teilnehmerin oder der Teilnehmer versichert, über alle Rechte an den eingereichten
Fotos, Videos oder Tonaufnahmen zu verfügen und im Besitz der uneingeschränkten
Verwertungsrechte zu sein. Des Weiteren versichert die Teilnehmerin oder der Teilnehmer, dass
eingereichte Fotos, Videos oder Tonaufnahmen frei von Rechten Dritter sind, dass für
eingereichte Video und Tonaufnahmen bislang kein Berechtigungsvertrag mit einer
Verwertungsgesellschaft besteht und dass bei eingereichten Fotos und Videos und bei der
Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt wurden. Falls auf einem
Foto/Video eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, versichert der Teilnehmende,
über das schriftliche Einverständnis der abgebildeten Personen zu verfügen, dass das Bild/Video
veröffentlicht werden darf.

→ Der Ausschluss, die Sperrung oder die Löschung von Fotos, Texten, Videos und Tonaufnahmen
liegt im Ermessen von KulTür Regensburg e.V. und kann ohne Anhörung der betroffenen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu jeder Zeit erfolgen, wenn Fotos, Texte, Videos oder
Tonaufnahmen gegen diese Teilnahmebedingungen oder gesetzliche Regelungen verstoßen,
oder ein solcher Verstoß nicht ausgeschlossen werden kann.

→ Etwaige Ansprüche wegen des Ausschlusses, der Sperrung oder Löschung von Foto-, Video-
oder Tonmaterial gegenüber KulTür Regensburg e.V. sind ausgeschlossen.

11. Nutzungsrechte
→ Kultür Regensburg e.V. plant im Sinne der Gemeinnützigkeit eine öffentliche, kostenfreie

Bereitstellung, der Texte und Inhalte, sowie der Song-Ergebnisse. Ziel des gesamten
Schreibwettbewerbs ist es, nachhaltig Jugendliche und Heranwachsende zu fördern und zu
ermutigen, sich kulturell kreativ zu entwickeln und auszuprobieren.

→ Die Teilnehmenden räumen KulTür Regensburg e.V. die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten Nutzungsrechte, einschließlich des Rechts zur Bearbeitung und Verbreitung der
eingesandten Fotos, Texte, Videos und Tonaufnahmen im Zusammenhang mit dem Song Contest
ein.

→ Die Gewinnerinnen und Gewinner räumen KulTür Regensburg e.V. die räumlich, zeitlich und
inhaltlich unbeschränkten, ausschließlichen, unentgeltlichen Rechte für das während der
Produktion entstehende Material (das sind unter anderem Ton-, Video- und Fotoaufnahmen), und
die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien, unter anderem Printmedien,
Rundfunk und Telemedien, Online und Social-Media Portale wie zum Beispiel Facebook,
Instagram, LinkedIn, MySpace, Twitter oder andere Portale, die KulTür Regensburg e.V. als
geeignet erachtet) ein.
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→ Darüber hinaus räumen die Teilnehmenden KulTür Regensburg e.V. das Recht ein, das Video-,
Text-, Foto- und Tonmaterial für ihre Online-Portale und alle weiteren digitalen Produkte, zum
Beispiel als Teaser oder Download für Dritte zu nutzen und bereitzustellen.

→ Ein Anspruch der Teilnehmenden auf Veröffentlichung des Video-, Text-, Foto- und Tonmaterials
besteht nicht.

→ KulTür Regensburg e.V. behält sich das Recht vor, Video-, Text-, Foto- und Tonmaterial, das
während Auftritten, Produktionen oder anderen im Zusammenhang mit dem Song Contest
stehenden Events entsteht, für ihre Online-Portale und alle weiteren digitalen und Print-Produkte
im Rahmen des Song Contests zu nutzen und bereitzustellen (unter anderem zur Bewerbung der
nächsten Runden). Die Teilnehmenden beziehungsweise deren gesetzliche Vertreter stimmen
dieser Nutzung zu.

→ Für KulTür Regensburg e.V. besteht keine generelle Prüfungspflicht für die Beiträge der
Teilnehmenden bezüglich der von ihnen gelieferten Inhalte.

12. Haftungsfreistellung
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verpflichten sich, KulTür Regensburg e.V. von sämtlichen
Ansprüchen Dritter im Innenverhältnis freizustellen beziehungsweise zu entschädigen, die auf einer
Nutzung der Beiträge beruhen, sofern Dritte geltend machen, dass die Beiträge Ihre
Persönlichkeitsrechte, Markenrechte, Urheberrechte oder sonstigen immateriellen Rechte verletzen.
Insbesondere stellt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer KulTür Regensburg e.V. von sämtlichen,
aus einer solchen Inanspruchnahme entstehenden Schäden, einschließlich angemessener Kosten
der außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsverteidigung, frei.
International Teilnehmende verpflichten sich zudem, KulTür Regensburg e.V. von sämtlichen
Ansprüchen Dritter freizustellen beziehungsweise zu entschädigen, die im Falle eines
wettbewerbsbedingten Aufenthalts in Deutschland aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche
Bestimmungen in Deutschland entstehen.

13. Datenschutz
Um am Song Contest teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich unter Angabe der
E-Mail-Adresse, der postalischen Adresse, ggf. der Telefonnummer und des Geburtsdatums zu
registrieren und anzumelden. Die Angabe dieser personenbezogenen Daten durch die
Teilnehmenden erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Jeder Teilnehmende willigt mit seiner
Teilnahme freiwillig ein, dass seine personenbezogenen Daten, die er im Zusammenhang mit der
Teilnahme an dem Song Contest übermittelt, gespeichert und durch KulTür Regensburg e.V. im
Zusammenhang mit dem Song Contest genutzt werden können. KulTür Regensburg e.V. verpflichtet
sich, die Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Der Teilnehmende versichert, dass die von ihm gemachten
Angaben zu seinen personenbezogenen Daten wahrheitsgemäß und richtig sind.

KulTür Regensburg e.V. erhebt, verarbeitet, nutzt und speichert die bei der Registrierung
angegebenen Daten zum Zwecke der Durchführung, Abwicklung und Auswertung des Song Contests
sowie für Anfragen für Live-Auftritte und übermittelt diese zu dem vorgenannten Zweck an die
Kooperationspartner (siehe www.kultuer-regensburg.de). Ohne ausdrückliche Einwilligung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden die Registrierungsdaten nicht für weitere Zwecke durch
KulTür Regensburg e.V. oder Dritte verwendet. Die bei KulTür Regensburg e.V. gespeicherten Daten
werden gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung im Zusammenhang mit dem Song Contest
nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
entgegenstehen.
Die Teilnehmenden können jederzeit Auskunft darüber verlangen, welche Daten von KulTür
Regensburg e.V. gespeichert werden, woher diese Daten stammen und wie KulTür Regensburg e.V.
die Daten verwendet.
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Die Teilnehmenden haben zudem jederzeit das Recht, unter post@kultuer-regensburg.de die
Berichtigung unrichtiger Daten sowie per Widerruf die Sperrung und Löschung ihrer
personenbezogenen Daten zu bewirken, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht
entgegensteht. Mit der Löschung der Daten ist die Teilnahme am Song Contest beendet.

14. Ausschluss
Beschäftigte von KulTür Regensburg e.V. oder mit KulTür Regensburg e.V. verbundene
Unternehmen sowie Beschäftigte beteiligter Kooperationspartner sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation wie zum Beispiel durch die Nutzung von LLM basierten
KI-Programmen, wie z.B. ChatGpt oder andere, verwenden, Vorteile verschaffen. Bei einem Verstoß
gegen die in Deutschland oder dem Herkunftsland der Teilnehmenden geltenden gesetzlichen
Bestimmungen behält sich KulTür Regensburg e.V. zu jedem Zeitpunkt des laufenden Wettbewerbs
das Recht vor, diese Teilnehmenden vom Wettbewerb auszuschließen und eventuell bereits
vergebene Gewinne – auch nachträglich – abzuerkennen und zurückzufordern. Dies gilt auch bei der
Angabe unwahrer Personenangaben.
Auch bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich KulTür Regensburg e.V. das
Recht vor, Personen vom Wettbewerb auszuschließen.
Der Ausschluss, die Sperrung oder die Löschung von Fotos, Texten, Videos und Tonaufnahmen liegt
im freien Ermessen von KulTür Regensburg e.V. und kann ohne Anhörung der Betroffenen zu jeder
Zeit erfolgen, wenn Fotos, Texte, Videos oder Tonaufnahmen gegen diese Teilnahmebedingungen
oder gesetzliche Regelungen verstoßen, oder ein entsprechender Verstoß nicht ausgeschlossen
werden kann.
Jedwede Ansprüche wegen des Ausschlusses, der Sperrung oder Löschung von Texten, Foto-,
Video- oder Tonmaterial gegenüber KulTür Regensburg e.V. sind ausgeschlossen.

15. Haftung
Bei leicht fahrlässiger Schadensverursachung haftet KulTür Regensburg e.V. nur im Falle der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, das heißt einer Verpflichtung, deren Erfüllung den
Vertrag prägt und auf die der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, sowie begrenzt
auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. Für die leicht fahrlässige Verletzung anderer
als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten haftet KulTür Regensburg e.V. nicht.
Diese Einschränkung gilt weder bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit noch in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung.
Soweit die Haftung von KulTür Regensburg e.V. ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch
für die persönliche Haftung der Angestellten, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von KulTür Regensburg
e.V.

16. Sonstiges
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten für die Teilnahme an dem Song Contest keine
Aufwandsentschädigung und/oder Vergütung. Es erfolgt eine Kostenerstattung für Reise- und
Übernachtungskosten der Gewinnerinnen und Gewinner, die zu für die Wettbewerbsdurchführung
notwendigen Veranstaltungen eingeladen werden.
KulTür Regensburg e.V. behält sich das Recht vor, den Song Contest jederzeit, auch ohne Einhaltung
von Fristen, ganz oder teilweise abzubrechen oder vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf zu
verändern, sofern es aus technischen (zum Beispiel Computervirus, Manipulationen von oder Fehler
in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen oder aus Gründen höherer Gewalt nicht möglich ist,
eine ordnungsgemäße Durchführung des Song Contests zu gewährleisten. Den Teilnehmenden
stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen KulTür Regensburg e.V. zu.
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Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt.

Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Veranstalter:
KulTür Regensburg e.V.
Obermünsterstr. 1, 93049 Regensburg
Bei Fragen: post@kultuer-regensburg.de
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